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Erwägungen

E. 1
Gestützt auf Art. 106 Abs. 2 BGG muss ein Beschwerdeführer, wenn er verfassungsmässige
Rechte als verletzt rügt, die gleichen Begründungsanforderungen erfüllen, wie sie für die
staatsrechtliche Beschwerde gemäss Art. 90 Abs. 1 lit. b OG galten ( BGE 133 IV 286 , E.
1.4; zur Veröffentlichung bestimmtes Urteil des Bundesgerichts 5A_433/2007 vom 18.
September 2007, E. 2).

Danach muss eine Beschwerde die wesentlichen Tatsachen und eine kurz gefasste
Darlegung darüber enthalten, welche verfassungsmässigen Rechte bzw. welche Rechtssätze
und inwiefern sie durch den angefochtenen Entscheid verletzt worden sind. Das
Bundesgericht prüft nur klar und detailliert erhobene Rügen. Auf ungenügend begründete
Rügen und rein appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid tritt es nicht ein (vgl.
BGE 125 I 71 E. 1c ; 122 I 70 E. 1c; 117 Ia 10 E. 4b; 107 Ia 186 E. b, je mit Hinweisen).

E. 2
Die Beschwerdeführer machen zunächst unter dem Titel "Tatsächliches" längere
Ausführungen. Dabei wiederholen sie zum grossen Teil, was sie bereits in der
Appellationsschrift vorgetragen haben, und legen dar, dass man gewisse Indizien allenfalls
auch anders als die Vorinstanzen deuten könne. Mit der Begründung der Vorinstanz und
soweit diese auf die Erwägungen der ersten Instanz verweist, setzen sie sich jedoch nicht
auseinander. Damit erschöpfen sich ihre Ausführungen in appellatorischer Kritik, weshalb
insoweit auf die Beschwerde nicht einzutreten ist.

E. 3
Die Beschwerdeführer machen geltend, die Vorinstanz habe ihren Anspruch auf rechtliches
Gehör verletzt, indem sie die Möglichkeit, Fragen an Belastungszeugen zu stellen, komplett
ausgeschlossen habe und darauf nicht eingegangen sei.

In diesem Zusammenhang erwägt die Vorinstanz, in antizipierter Würdigung könne auf die
beantragten Beweise verzichtet werden: "Diesbezüglich ist der Beurteilung der Referentin,
wie sie in ihrer Verfügung vom 14. September 2006 dargelegt hat, ohne Einschränkung zu
folgen" (angefochtener Entscheid S. 2 Ziff. 1). Da sich die Beschwerdeführer auch mit der
Begründung dieser Verfügung (kantonale Akten, act. 675) nicht auseinandersetzen, ist auf
die Rüge einer Gehörsverletzung nicht einzutreten.

E. 4
Die Beschwerdeführer beanstanden in verschiedener Hinsicht das Untersuchungs- sowie
das erstinstanzliche Verfahren. Sie zeigen aber nicht auf, dass und welche
Verfassungsrügen sie deswegen bereits vor Vorinstanz erhoben hätten. Fehlt es somit
bereits an dieser Begründungsanforderung, ist auch auf die Rüge, die Vorinstanz habe den



Grundsatz des "fair trial" verletzt, nicht einzutreten.

E. 5
Die Beschwerdeführer kritisieren zudem die Verurteilung wegen Betrugs einerseits unter
Hinweis auf ihre eigenen Ausführungen zum Sachverhalt und andererseits mit dem
pauschalen Vorhalt, die vorinstanzlichen Erwägungen zur arglistigen Vorgehensweise seien
nicht überzeugend.

Die Sachverhaltsdarstellung der Beschwerdeführer ist hier ohne Belang, weil das
Bundesgericht seinem Urteil den Sachverhalt zugrundelegt, den die Vorinstanz festgestellt
hat ( Art. 118 Abs. 1 BGG ). Davon ausgehend ist nicht ersichtlich, inwiefern die
Vorinstanz Bundesrecht verletzt haben sollte. Es kann auf ihre zutreffenden Erwägungen,
insbesondere auch jene zur Arglist (angefochtener Entscheid S. 3 unten/4 oben), verwiesen
werden.

Die Beschwerdeführerin macht zudem geltend, im Jahre 2000 habe sie keine
Arbeitslosengelder bezogen, weshalb auch gar keine Vermögensverschiebung stattgefunden
habe (Beschwerdeschrift, S. 7 Abs. 3). Auch diese Rüge geht an der Sache vorbei, wurde
die Beschwerdeführerin für diesen Zeitraum doch gar nicht wegen Betrugs sondern
lediglich wegen Versuchs dazu verurteilt.

Im Rahmen der Strafzumessung bemängeln die Beschwerdeführer die vorinstanzliche
Feststellung, ihre Erklärungen bezüglich die finanzielle Situation seien widersprüchlich und
unglaubwürdig. Dabei handelt es sich um eine für das Bundesgericht verbindliche
Feststellung, welche die Beschwerdeführer allenfalls als willkürlich hätten anfechten
können. Ausgehend von der vorinstanzlichen Feststellung ist die Strafart nicht zu
beanstanden.

E. 6
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde in Strafsachen abzuweisen, soweit darauf
einzutreten ist.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens haben die Beschwerdeführer die bundesgerichtlichen
Kosten zu tragen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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